
Stand: 12.2023 

Nur vom Amt 50 auszufüllen. 
 

Genehmigt am: 
 

______________________ 
 

 
Betrag: 
 

_____________________ 
 

 
 
 
 
 
 
An die 
Gemeinde Saarwellingen 
Schlossplatz 1 
66793 Saarwellingen 

 
Antrag auf Förderung von Angeboten für Kinder, Jugendliche 

und Familien - Drittelfinanzierung 
 
Ich beantrage hiermit die sogenannte Drittelfinanzierung für das folgende Angebot im Rahmen 
einer Veranstaltung eines Vereins oder einer Institution. 
 
Die Förderung wird für folgende Aktion beantragt: 

 
Verein / Institution: ______________________________________________ 
 
Datum des Festes: ______________________________________________ 
 
Aktion:  ______________________________________________ 
 
Kosten:  ______________________________________________ 
 

Angaben zum Antragstellenden: 
 
Name:   ______________________________________________ 
 

Adresse:   ______________________________________________ 
 

Telefonnummer: ______________________________________________ 
 

E-Mail:  ______________________________________________ 
 

 
Ich versichere, dass der Antrag auf Drittelfinanzierung im Einklang mit den Richtlinien gestellt wird. 
 
 
 
_________________________, _____________________________________ 
(Ort, Datum)                           (Unterschrift des Antragstellenden) 
 
 

Datenschutzhinweis: Die von Ihnen mitgeteilten personenbezogenen Daten verarbeiten wir ausschließlich im 
Rahmen der Entscheidung über die Gewährung des vorbezeichneten Zuschusses. Mit der Antragstellung erklären 
Sie sich hiermit einverstanden. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a der 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Genauere Informationen zur Datenverarbeitung können Sie unter 
www.saarwellingen.de abrufen. 

http://www.saarwellingen.de/


Stand: 12.2023 

Richtlinie der Gemeinde Saarwellingen zur Förderung von 
Programmen für Kinder, Jugendliche und Familien 

 
Die Gemeinde Saarwellingen fördert mit einer Drittelfinanzierung Angebote für Kinder, Jugendliche 
und Familien, die im Rahmen von Veranstaltungen durch Vereine und Institutionen angeboten 
werden.  
Die finanzielle Unterstützung erfolgt zu gleichen Teilen: Ein Drittel der Kosten kommt von der 
Gemeinde Saarwellingen, ein weiteres Drittel wird vom Landkreis Saarlouis bereitgestellt, und das 
verbleibende Drittel muss vom beantragenden Verein selbst getragen werden. 
 
1. Gegenstand, Zeitraum und Höhe der Förderung: 

Gefördert werden auf Antrag… 
• Vereine, Organisationen und Institutionen der Gemeinde Saarwellingen, die ein Kinder- und 

Jugendprogramm im Rahmen eines Festes oder einer Aktion anbieten. 
• Die Höhe der Förderung muss mit dem Amt für Jugend, Senioren und Soziales vorab 

abgestimmt werden. Es wird maximal eine Zuschusshöhe von jeweils 200,- € gewährt. Hiervon 
ausgenommen sind schulische Projekte. 

• Pro Veranstaltung ist nur eine Antragstellung möglich. 
 
2. Voraussetzungen für den Erhalt   

Der antragsstellende Verein, Organisation oder Institution muss in der Gemeinde Saarwellingen 
ansässig sein und das Fest in einem der drei Ortsteile stattfinden. Die Zielgruppe der 
beantragten Aktion müssen Kinder, Jugendliche oder Familien sein. 
Darüber hinaus muss auf Plakaten und in der Presse darauf hingewiesen werden, dass das 
Programm mit Unterstützung der Gemeinde Saarwellingen und des Landkreises Saarlouis 
durchgeführt wird. 

 
3. Beantragung 

Um von der Drittelfinanzierung profitieren zu können, muss der Antrag spätestens vier Wochen 
vor dem geplanten Veranstaltungstermin schriftlich beim Amt für Jugend, Senioren und 
Soziales, Leo-Grünfeld-Haus, Engelstr. 12, oder per E-Mail: jugendarbeit@saarwellingen.de 
eingereicht werden. 
Die Zustimmung zur Förderung durch das Amt für Jugend, Senioren und Soziales ist im Voraus 
erforderlich. 

 
4. Auszahlung  

Die Rechnungsstellung erfolgt direkt an die Gemeinde Saarwellingen. Die Gemeinde begleicht 
die Rechnung und berechnet dem Verein ein Drittel der Kosten. Das verbleibende Drittel wird 
im Rahmen der Jahresabrechnung vom Landkreis Saarlouis angefordert. 

 
5. Freiwilligkeit der Leistung  

Die Drittelfinanzierung ist eine freiwillige Zuwendung der Gemeinde Saarwellingen und des 
Landkreises Saarlouis ohne Anerkenntnis eines Rechtsanspruchs, die im Rahmen der jeweils zur 
Verfügung stehenden Haushaltsmittel gewährt wird. 

 
 
 

Manfred Schwinn      Saarwellingen, den 01.12.2023 
    (Bürgermeister) 

mailto:jugendarbeit@saarwellingen.de
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